
Europâisches Patentamt 
Beschwerdekammern 

ffentlichung rn Arntsblatt 	'Jein 

ro  
[V.e 

blication In the Official Journal 	/No 

ublication au Journal Officlel 

European Patent Office 
Boards of Appeal 

Hill III Ill l ll 
- 	*e0e595 	j 

Office européen des brevets 
Chambres de recours 

Aktenzeichen / Case Number / N o  du recours : T 238/84 

Anmeldenummer! Filing No! N° delademande: 81 108 431  .8 

Veroffentlichungs-Nr. / Publication No / N °  de Ia publication: 0 063 174 

Bezeichnung der Erfindung: VorriChtUflg zum Iiessen der Röntgenrö'nrethiohspannun 
Title of invention: 

Titre de l'invention 

Klassifikation / Classification! Classement : H 05 G 1/26, G 01 R 1 5/02 

ENTSCHEIDUNG / DECISION 

vom / of / du J5  4r/2 118/r 

Anmelder / Applicant / Demandeur: Siemens Aktiengesellschaft Berlin und Nünchen 

Stichwort / Headword / Référence 

EPU/EPC/CBE Artikel 52 (1), 56 

"Erfirirerische Ttikeit" 

Leitsatz I Headnote / Sommaire 

0 



Europäisches 
Patentamt 

Beschwerdekammern 

European Patent 
Office 

Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

jo)) Aktenzeichen: T 238 I 814 

E N T S C H E I D U N G 
I 	 derTechnischen Beschwerdekammer 3.14.1 

vom 2$; 4ftni'  19ff 

Beschwerdefuhrer: 	 Siemens Aktiengesellschaft 
Berlin und Nünchen 
Postfach 22 02 61 
D-8000 Nilnchen 22 
Bundesrepublik Deutschland 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prüfungsabteilung 049 	des Europäischen 

Patentamts vom 21 . August 1 984  	, mit der die euro- 

pãische Patentanmeidung Nr.BliO843I .8 	aufgrund des Arti- 

kels 97 (1) EPU zurückgewiesen warden ist. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: R. Kaiser 
Mitglied: 	0. Huber 
Mitglied: 	N. Prlot 



., 

Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 16. Oktober 1981 eingegangene und am 27. Okto- 

ber 1982 veröffentlichte europische Patentanrneldung Nr. 

81 108 431.8 (Veröffentlichungs-Nr. 0 063 174) mit der 

Bezeichnung 'Vorrichtung zum Messen der Röntgenröhren-

hochspannung", fUr weiche eine Prioritt vom 10. April 1981 

aus einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland in 

Anspruch gendmmen ist, wurde durch Entscheidung der PrU-

fungsabteilung 049 vom 21. August 1984 zurUckgewiesen. Die 

ZurUckweisung wird damit begrUndet, daB die Vorrichtung zum 

Messen der Röntgenröhrenhochspannung nach dem zum Zeitpunkt 

der ZurUckweisung der Anrneldung vorliegenden Anspruch (em-

gegangen am 29. August 1983) im Hinblick auf den in der 

US-A-4 189 645 of fenbarteen Stand der Technik und das all-

gemeine Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit 

im Sinne des Artikels 56 EPU beruhe. 

II. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin mit dem 

am 10. September 1984 eingegangenen Schriftsatz unter 

Zahlung der BeschwerdegebUhr Beschwerde erhoben und die 

Beschwerde begrundet. Am 15. April 1985 hat die Beschwer-

defUhrerin eine neue Beschreibungsseite 1 und einen neuen 

(einzigen) Patentanspruch vorgelegt. Die veröffentlichen 

Beschreibungsseiten 3 und 4 und das veröffentlichte 

Zeichnungsblatt sind noch gflltig, ebenso die am 

29. August 1983 eingegangene Beschreibungsseite 2. Der 

geltende Patentanspruch hat folgenden Wortlaut: 

Vorrichtung zum Messen der Röntgenröhrenhochspannung bei 

einer Röntgendiagnostikanlage, die zwei Strahlendetektoren 

(3,4) aufweist, die auf ihren Eingangsseiten fUr die 

Strahiung durch zwei Röntgenstrahlenfilter (5,6) unter-

schiedlicher Absorption abgedeckt sind, und bei der em 

Dividierer (9) fUr die beiden Ausgangssignale der Strah- 
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lendetektoren (3,4) vorhanden ist, bei der das Ausgangs-

signal des Dividierers (9) einer Zeitinel3schaltung (16 bis 

24) zugefUhrt ist, die die Belichtungszeit erfal3t, dadurch 

gekennzeichnet, dali die Zeitmelischaltung (16 bis 24) em 

Prozentglied (16,17) zum Bilden eines Signales aufweist, das 

Y•5 5 '7 5-5tT 	4- 	,q 	n 1 i - 

genden Röntgenröhrenspannung entspricht und dali ein Ver-

gleicher (19) vorhanden ist, der das Signal des Prozent-

gliedes (16,17) mit dem Ausgangssignal eines Schiebe-

registers (21) vergleicht, dessen Eingangsinformation dem 

montanen Wert der Röntgenröhrenspannung entsricht, und der 

einen Zähler (22) während des Zeitintervalls aktiviert, in 

dem die Röntgenröhrenspannung Uber dem gewählten Prozentsatz 

des Spitzenwertes liegt. 

III. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die Entscheidung der 

PrUfungsabteilung aufzuheben und das Patent zu erteilen 

offensichtlich auf der Grundlage der unter II. genannten 

Unterlagen. 

Entscheidung sgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 und der Regel 

64 EPU. Die Beschwerde ist daher zulässig. 

2. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs ist in den ur- 

sprUnglichen Unterlagen of fenbart. Die Unterlagen sind auch 

sonst formal nicht zu beanstanden. 

3. Zur Neuheit ist festzustellen: 

Eine Vorrichtung zum Messen der Röntgenröhrenhochspannung 

mit den Merkmalen des Gattungsteils des Patentanspruchs ist 

aus der uS-A-4 189 645 bekannt, siehe in Fig. 6 die zwei 

Strahlendete]ctoren (41,43) mit den vorgeschalteten Filtern 

(40,42) unterschiedlicher Absorption und den Dividierer (58) 
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für die Ausgangssignale der beiden Detektoren (41,43). Gemäl3 

Spalte 2, Zeile 15 und Zeilen 23-26, und Spalte 4, Zeile 64 

bis Spalte 5, Zeile 8, in der US-A-4 189 645 wird das Aus-

gangssignal des Dividierers (58) einem Mikroprozessor (50) 

zugefUhrt, in dem neben anderen interessierenden Daten auch 

die Belichtungszeit erfaBt wird. Uber die Ausbildung der 

Schaltung zur Darstellung der Belichtungszeit in der An-

zeigeeinheit (57) ist in der US-A-4 189 645 nichts aus-

gesagt. 

Nach den anmelderseitigen Angaben im 3. Abs. auf Seite 1 der 

Anmeldungsbeschreibung ist es ferner Stand der Technik, den 

zeitlichen Verlauf der Röntgenröhrenspannung auf einem 

Oszillographen darzustellen und das Zeitintervall, während 

dem die Spannungswerte Uber 75 % des Spitzenwertes liegen, 

als Wert für die Belichtungszeit heranzuziehen. Hierzu 

bedarf es offensichtlich keiner Zeitme3schaltung für die 

Erfassung der Belichtungszeit (letztes Gattungsmerkmal), so 

daB die auf die Ausbildung der Zeitme3schaltung gerichteten 

kennzeichnenden Merkxnale des Patentanspruchs nicht vorhanden 

sind. 

Die Vorrichtung zum Messen der Röntgenröhrenhochspannung 

nach dem Patentanspruch ist deinriach neu. 

4. 	Zur erfinderischen Tätigkeit ist festzustellen: 

Gemäl3 dem letzten Absatz auf Seite 1 und dem ersten Absatz 

auf Seite 2 der geltenden Beschreibung liegt der Erfindung 

die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgem13e Vorrichtung so 

auszubilden, daB als Belichtungsdauer einer Röntgenaufnahme 

diejenige Zeitdauer erfaI3t wird, whrend der die Röntgen-

röhrenspannung gröBer oder gleich einern gewählten Pro- 

zentsatz der Röntgenröhrenspitzenspannung ist. Diese Aufgabe 

wird durch die kennzeichnenden Merkinale des Patentanspruchs 

gelöst. 
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Die zur Lösung der gesteliten Aufgabe verwendeten 

Schaitmittel als solche, wie Prozentglied, Vergleicher, 

Schieberegister und Zh1er, und deren Funktionen sind dem 

Fachmann zwar ge1ufig. Die Aufgahe fiThrt jedoch nicht 

zwangs1ufig oder aufgrund fachmännischer Uberlegungen zum 

Einsatz der im Kennzeichen des Anspruchs angegebenen 

konkreten Schaitmittel mit ihrer gegenseitigen VerknUpfung. 

Ebensowenig vermag der im Verfahren befindliche Stand der 

Technik dem Fachmann Anregungen für die beanspruchte Lösung 

zu geben. So ist die US-A-4 189 645 bar irgendwelcher 

Hinweise im Zusammenhang mit der Ausbildung der Schaltung 

zur Erfassung der Belichtungszeit. Eine Weiterbildung der 

unter 3. angegebenen oszillographischen Darstellung des 

Spannungsverlaufes als Grundlage für die Ermittlung der 

Belichtungszeit, z. B. derart, daB der Belichtungswert in 

digitaler Form vorliegt wie beim Anmeldungsgegenstand, ist 

ebenfalls nicht angetan, den Fachmann auf den vollständigen 

Lösungsweg gemäl3 Anspruch zu bringen. 

Unter diesen Umstnden ist auf eine erfinderische Tätigkeit 

im Sinne des Art. 56 EPU zu schliel3en. 

5. Der Patentanspruch erfUilt daher die Erfordernisse des Art. 

52(1) EPU und ist gewThrbar. 

6. Die geltende Beschreibung entspricht den Erfordernissen der 

Regel 27 EPU. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 
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Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 049 des Europäischen 

Patentamts vom 21. August 1984 wird aufgehoben. 

Die Sache wird mit der Auflage an die Vorinstanz zurUckverwiesen, 

ein europäisches Patent auf der Grundlage der folgenden Unter-

lagen zu erteilen: 

Beschreibung, Seite 1, eingegangen am 15. April 1985 

Beschreibung, Seite 2, eingegangen am 29. August 1983 

Beschreibung, Seiten 3 und 4, wie veröffentlicht; 

ein Patentanspruch, eingegangen am 15. April 1985; 

eiin Blatt Zeichnung, wie veröffentlicht. 

Der Geschftsste1lenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

ez. J. Thicke'1 
	 ce'. R. Kaiser 
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